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AMtÜcher Teil.

Bekanntmachung
Reiiandrerhebung von Bastsaserrohstoffen und
* L a«s Bastfasern (Zute. Flachs, Ramie.
europäischer Hanf und überseeischer Hanf.

Z 3. (Schluß)
«ntt der Verordnung betroffene Personen,
d " Gesellschaften usw.

. dl-s-r Verordnung werden betroffen:
^ M gewerblichen Unternehmer und Firmen , in deren

“̂ trieben die in § 2 aufgeführten Gegenstände erzeugt
^braucht oder verarbeitet werden , soweit die Vorräte

stellt ihrem Gewahrsam oder bei ihnen unter Zoll-

M? Pgfö «cn *und Firmen , die solch'. Gegenstände au«
^ Anlüb ihres WtrtschastsbetriebeS , ihres Handelsbetriebes

vd-r sonst de» Erwerbes wegen für stch ° der für andere
!n Gewahrsam haben , oder wenn sie sich bei ihnen

, SilÄwSt «fa & uT « SS -perlch- iie»  u »d
'>ZS , ” beten Betriebe« i°ich°

„uüt aebraucht oder vermbritrt werden , oder die
£ ’ Gegenstände in Gewahr,am haben soweit die

Vorräte sich in ihrem Gewahrsam oder bei ihnen unter

h) Versoneu? * lmlche ^ rur Wiederveräuße -urg oder Wer-
^ arbeituna durch sie oder andere bestimmte Gegenstände

der in § 2 aufgesührten Art in Gewahrsam genommen
hkb-n, aiuh^ wevr , sie kein H°ndel - gfwerbe betreiben ;

«l alle Ewpsänger (der unter a bis d bezeichneten Art)
solcher Gegenstände nach Empfang derstlben , falls die
Gegenstände sich am Meldetag auf dem Versand be-
finden und nicht bet einem der unter a bis d aufge-
führten Unternehmer . Personen usw . in Gewahrsam,
oder unter Zollausstcht gehalten werden^

°» der Verordnung betroffen stnd hiernach insbesondere
ebrvd aufaeführte Betriebe und Personen:
werbliche Betriebe : wie z. B . FaserbereitungSanstal en.
lereiev, Webereien . Zwirnereien , Färbereien , Bleichereien,
chbriken, Konfektionshäuser . Plan - und Sackefabriken,
nvarevfabriken, Seilereien , Netzfabriken.
andelSbetriebe: Kaufleute , Lagerhalter , Spediteure , Kom-
«äre ufw. ;
ürtschaftliche Betriebe : Landwirte usw.
Und in dem Bezirk der verordnenden Behörden neben der
lsl.lle Zweigstellen vorhanden (Zweigfabrikeu , F ' lalw
gbureausu. dergl .), so ist die Hauptstelle zur Meldung
zur Dnrchsührung der Beschlaguahmebestimmungeu auch für
jweigstellr» verpflichtet . Die außerhalb de» genannten Be-
(in welchem sich die Hauptstelle befindet ) ansässigen Zweig

° haben einzeln zu melden.
8 4.

Meldepflicht.
Cie von dieser Verordnung betroffenen Gegenstände sind
den im 8 3 Bezeichueteu (MeldePflichtigen ) nach Maßgabe
»achstehevden Bestimmungen zu melden,
die erste Meldung ist für die am 2. August ISIS nacht»
Ehr vorhandenen Vorräte bis zum 12 . August zu erstatten

Die folgenden Melduugeu sind für die bei Beginn de» ersten
Tages eines jeden zweiten MonalS vorhandeuen Borrate bt»
.um 10 des betreffenden Monat » - bei der zweiten Meldung
demnach bis zum 10 . Oktober 191S - zu erstatte «.

8 5
Meldescheine.

Bei der ersten Meldung find die Vorräte von sämtlich !« in
8 2 aufaeführte « Gegenständen an zugeben ; bei den folgenden
Meldungen nur die Vorräte der in 8 2 unter Ziffer 1 und 2
aufgesührten Gegenstände.

Die Meldungen haben unter Benutzung der amtlichen Melde-
schkine für Bastfaser « und Bastfasererzeugniffr zu erfolgen . Die
Meldescheine für die erste Bestandsmeldung stnd unverzüglich
nach erfolgter Bekanntmachung gegenwärtiger Verordnung , für
die späteren Meldungen entsprechend frühzeitig , bei dem Web-
stoffmeldeamt der KrirgS -Rohstoff -Abteilung de» Königl . Kriegs-
Ministeriums , Berlin SW 48 , Verlängerte Hebemamstcaße 11.
zu verlange « . Die Ansorderuvg hat auf einer Postkarte (nicht
mit Brief ) »u rrsolgen , die nichts anderes enthalten darf , al»
die Kopfschrtst : ..BMiffr Meldescheine für Bastfasern - , die kurze
Anforderung der Meldescheine und die deutliche Unterfchrfft und
Firmenstempel mit genauer Adresse ^ . ,

Die Bestände sind rach den vorgedruckten Stvffbezeichvungen

ßet 7bÄ Fällen , in denen die Gewichte oder Mengen
nicht ermittelt werden könuen , sn d schätzungsweise Angaben e,n-
zutragen , mit dem besondere « Vermerk , daß die Angaben ge»
schätzt sind. - .

Sämtliche in den Meldescheinen gestellten Fragen sind genau
zu beantworten . .

Die Meldescheine stnd ordnungsgemäß frankiert an da»
Webst ^ffmeldeamt der Kriegs -Rohstaffabteilung de»
Kgl . Kriegsministeriums , Berlin SW 48 , Verläng¬
erte Hedemannstr . 11,

einzusesden . Auf die Vorderseite dev zur Uebersendung von
Meldescheinen benutzten Briefumsch äze ist der Vermerk zu setzen:
„Enthält Meldescheine für Bastfaser « - .

8 6.
Besondere Meldebestimmungen.

FlachSstroh und Hanfstroh , welche am Stichtage noch nicht
geerntet stnd, müssen schätzungsweise gemeldet werden . Die ge-
naue Meldung ist sofort nach der Einerntung unter Abzug de»
Gewichte « de« Samen « vorzunehmen.

Die nach dem jeweiligen Stichtage eintreffenden , vor dem
Stichtage aber schon abgesandten Vorräte stnd vom Empfänger
unverzüglich nach Empfang zu melden.

Außer den BorratSmeugen ist anzugebeu , wem die fremden
Vorräte gehören , die sich im Gewahrsam deS Auskunft «pfltch-
tiaen (88 3 und 4) befinden . . .

9 Auf einem Meldeschein dürfen nur die Vorräte eines und
desselben Eigentümer », und die Bestände einer und derselben
Lagerstelle gemeldet werden . m . 1QI , ftll8

Soweit Rohstoffe oder Garne nach dem 25 . Mai 1015 aus
dem Auslande eingeführt stnd, hat der Meldepflichtige dieS bei
Erstattung der Meldung anzugebeu und anf Verlangen des
Kriegsministeriums , Kriegs -Rohstoff -Abteilung , den Nachweis

^ ^ Anfragen .̂ di? ' vorliegende Verordnung betreffen , sind an dar
Webstoffmeldeamt der Kriegs -Rohstoff -Abteilung de» Königl.



Krtegsministerium », Berlin SW 48 , Verlängerte Hedemanu-
straße 11 , zu richte « ; die Anfragen müssen auf dem Briefum-
schlag sowie am Kopf des Briefe » den Vermerk enthalten:
„Betrifft Bestandsauft ahme für Bastfasern " .

Muster der gemeldeten Vorräte sind nur auf besonderes
Verlangen dem Wehstoffmeldeamt zu übersenden.

8 7-
Lagerbuch.

Jeder Meldepflichtize hat ein Lagerbuch einzurichten , au»
dem jede Aenderung in den VorratSmevgen und ihre Ver¬
wendung er sichtlich fein muß.

Beauftragten der Polizei - uud Militärbehörden ist lederzett
die Prüfung de« LagerbucheS , sowie die Besichtigung des Be¬
triebe « zu gestatte ».

8 8.
Ausnahmen.

Die Meldrpflichtigen sind insoweit von einer Meldepflicht
und Führung dts Lagerbuches befreit , als ihre Vorräte (ein¬
schließlich derjenigen in sämtlichen Zweigstrllev , die sich im Be¬
zirk der verordnenden Behörde b fisden ) am 2. August 1915,
nacht « 12 Uhr , geringer sind als (Mivdestvorräte ) :

a) ein Gesamtvorrat von 500 Kg. Faseistcoh oder 100 Kg.
eusgearbritete Rohstoffe,

b) 100 Kg. Tarne und Zwirne oder 100 Kg. Seiler-
warev , , Ijr m

c) 200 Mtr . Gesamtlänge von Geweben gleicher Be¬
zeichnung (z. B . alle Gewebe unter der Bezeichnung
Handtücher oder Betttücher ). Nicht zu melden stad
demnach alle gemusterten Gewebe (ausgenommen ge-
streifte Gewebe ) und alle Bastfafergewebe , in denen
Garne feiner als Leinengarn Nr . 30 oder Baumwoll¬
garn Nr . 32 enthalten find . Ebenso sind nicht zu
melden alle Wirkwaren und Spitzen (vergl . 8 2
Ziff -r 4),

d) 500 Säcke alle - zu meldenden Gattungen (vergl . § 2
Ziffer 5).

Auch diese Personen sind auf besondere « Verlangen der
Krieg « Rohstoff -Abteilung de« KrirgSministerium » zur Meldung
ihrer Vorräte oder zu Fehlmeldungen verpflichtet.

In jedem Falle tritt auch für sie die Pflicht zur Meldung
und zur Führung eine» LagerbucheS für die gesamten Bestände
ein , wenn an einem späteren Stichtage die oben bezeichneten
Mindestoorräte überschritten werde ». — Verringern sich die
Bestände rachträ l̂ich urter die angeg -beuen Mindestvorräte , so
bleibt die Pflicht zur Wiederholung der Meldung und Führung
des LagerbucheS trotzdem bestehen.

Frankfurt a . M » den 27 . Juli 1915.
Stellvertretende s Geueralkomm audo.

18 . Armeekorps.

3. Badewanne « ; Warmwasser - Schiffe , -behäo
-schlangen , Druckkessel, Warmwasserberettev (Bo»
Maschinen und Herden ; Wasftrkastrn , ei«M
aller Art.

Klasse B . Gegenstände aus Reinwckelff):
1. Geschirre und Wirtschaftsgeräte jeder Art '

und Backstuben,
wie b -ffpielSweise Koch- und Einlegekess-l,
und SpeiseeiSkeffel, Fcuchtkocher , Srrvterpl
nen , Backformen , Kasserollen , Kühler , Schüss

2 . Einsätze kür Kochetnrichtungen , wie Kessel, 7
Jrmentöpfe nebst Deckeln an Kipptöpfen,
und Fleijcheinsätze usw. nebst Reinn ckelarmat«

8 3.
Bon der Verordnung betroffene Personen und

Von dev Verordnung werden betroffen : L
1. Handlungen , Laden - und Jvstallationsgeschäste,

und Privatpersonen , die obengenannte Gegenstände
oder verkaufen , oder die solche Gegenstände , die
kauf bi stimmt sftd , im Besitz oder in Gtivahlsg«

2. Haushaltungen;
3 Hauseigentümer;
4 . Urternehmungen zur Verpflegung fremder Puff

besondere Gast - und Schankwirtschaften , P -nsiona
Hau8-, Konditorei - und Kvchmb .-triebe , Kantine«,
anstalten aller Art , ach solche auf Schiffen , Lahn--.

5 . öffentliche (einschl. kirch'ich?, stiftischc usw.) und
Heil -, Pflege , und Kuranstalten , Kliniken, 'H
Heime , Kaserne «, Erziehung «- und Strafanstalt »,
Häuser u . dergl.

(Schluß folgt .)

Bekanntmachung
betreffend Beschlagnahme , Meldepflicht und Ablieferung
von fertigen , gebrauchten und ungebrauchten Gegenständen

aus Kupfer , Messing und Reinnickel.
Nachstehende Verordnung wird hiermit zur allgemeinen

Kenntnis gebracht mit dem Bern rkeo, daß jede Uebertretung,
— worunter auch verspätete und oder nnvollst . Meldung fällt
sowie jedes Anreizen zur Uebertretung der erlassenen Vorschrift,
soweit nicht «ach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
verwirkt find, nach 8 9 Buchstabe b' ) de« Gesetze« über de«
Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 oder Artikel 4 Ziffer
2 **) des Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom 5.
November 1912 oder nach 8 b***) der Bekanntmachung über
Borratserhebungeu vom 2. Februar 1915 bestraft wird.

8 1.
Inkrafttreten der Verordnung.

Die Verordnung tritt am 31 Juli 1915 , nacht« 12 Uhr
tu Kraft.

8 2.
Bon der Verordnung betroffene Gegenstände.

Klaffe A. Gegenstände au« Kupier und Messing:
1 . Geschirre «nd WirtschastSgeräte jeder Art für Küchen

und Backstuben,
wie beispielsweise Koch- und Einlegekessel, Marmeladen-
und Speiseeiskeffel , Töpfe , Fruchtkochev , Pfannen , Back
formen . Kasserollen , Kühler , Schüsseln , Mörser usw;

2 . Waschkessel, Türen au Kachelöfen und Kochmaschinen bzw.
Herden;

Bekanntmachung
betreffend «

Bestandserhebung für Baumwolle n . Baumwoller
(halbwollene und wollene Männerunterkleidung einges

Nachstehende Verordnung wird hiermit z rr allgemeinen!
ni« gebracht mit dem Bemerken , daß jede Uebertr-' -
worunter auch verspätete oder unvollständige Meldü«
sowie jedes Anreizen zur Uebertretung der erlassenen
soweit nicht «ach den allgemeinen Strafgesetzen höhere
verwirkt sind, nach 8 9 Buchstabe b *) des Bescher über
Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851 oder Artikel 4
2 **) de« Bayrisch ?« Gesetzes über den Kriegszustand r.
Nov . 1912 oder nach 8 5 *" ) der Bekanntmachung üb«
ratSerhebungen vom 2. Februar 1915 bestraft wird ; auch
der MilitärbefehlShaber die Schließung de« Betriebes "»»

§ 1.
Inkrafttreten der Verordnung.

Die Verordnnng tritt am 2. August 1915 , nachts 12
in Kraft.

8 2.
Bon der Verordnung betroffene Gegenstände.

Von der Verordnung betroffen sind sämtliche Vorräte
nerlei ob Vorräte einer , mehrerer oder sämtlicher Klasse,,
Händen sind) an folgenden Gegenständen;

l . f ) Rohbaumwolle und Baumwollabfäll «, unverarbeitet
in Verarbeitung begriffen , JF

2 f ) Garne , ganz oder vorwiegend au » Baumwollt,
oder gezwirnt,

3. ff) Baumwoll - Web- und - Wirkstoffe und zwar:
a) Baumwollstoffe «ach Vorschrift der Heere»- v«

Marine - Verwaltung . .
b)  fertige Männerunterkleidung au« Baumwoiu,

wolle und reiner Wolle , gewirkt , gestrickt,00«
Webstoff hergestellt . .

c) baumwollene Stoffe für technische Zwecke«°°
nitätS - Ausrüstung , auch Watte;

d) rohe und gebleicht Baumwollstoffe , bei de«e«
unter Nr . 44 englisch verwendet sind,

e) farbige Baumwollstoffe , buntgewebt oder
§ 3. M

Bon der Verordnung betroffenen Perso « ch
Gesellschaften usw.

Von dieser Verordnung werde« betroffen:
a) alle gewerblichen Unternehmer und Firme«,»

trieben die in 8 2 aufgesührteu Gegenstände
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t  Wiederve-äuberau, - de- ^ " "' bet
-soue«>wüch« zu bestimmte Gegenstände der in
i b“r5i! ten Art in Gewahrsam genommen haben.

H a"^ e!uhr c->andtl?c,e» erbe betreiben;°»l»^ k ' ; ein S °ndettge » erbe betreiben;
wen« sie te  v ® bis d b .' zeichneten Art ) sol

.... E^ P'avger lde derselben , falls die Ge>9 *0*2nJSST7« dem Versandb.finde«
H-stS«d- U ^ der unter a bi- d ausgeführte« u°.
»d L Pe,, °« » u,t° . i° S -w-h-!°m - d-- S-i-

^ ' Lld » -" b" . °sle. smd hi-» -«

S sÄÄ - ft Zr
•süSSt «ä*
^ibriemensab ^ en usw^. ^ (gfttn p nbtet|  Lagerhal-
^ ^ »M ^ ure ^ Kommifstonäre usw,  KovsektiooSgeschafte,
t- , Speb ^ re - k Großhändler usw.«7LW d-rverordnende»Behörde neben der
' in bem5 vorband r» (Zweigsabriken , Filialen,
"e Z^ stEen o hje zur Meldung und
„aus '« ^ ^ pnahmebestimmungen auch sur die
Führung der deschlagnaymên ^ ^ «anrten Bezirks

S M RotSeUe b fi»d-„ ° °I° ist-- ° Sw-» -° e°

p  * :!elben, $ ^| up folgt )

ir , ,« R -, »arrunaSMand erklärten Orte oder
t» ei" - '« g Belagerungszustandes oder

" " ^ --. ^ --E ^Mi ' itärbesehlrhaber im Interesse der
derselben vom Verbot Übertritt , oder zu sol-

e« Sicherheit erlassenes -«rervor « die be-

l ' s -2 Ä - idhe - e Freiheitsstrafe bestimm,a , mit
-- d-« --"L Orte oder Be

ää S
sä»  “ ta,e”
s-mgniS bis zu einem 3 °h -e bestraft ^ ^  Grund
I Wer vorsätzlich d - « u« unft . fl &b ^ setzlichen Frist
Verordnung verpflichtet ist. ch Angabe«
oder wissentlich Unrichtige oder »«vom» £ ^ ^

AS ,,|^ « *̂ aS - ÄS
"R '^ iüirS ’Ä
rrÄÄÄyrtÄ
Ä *" f 7 Ä = R
Ae nicht zu meldenden Mindestmengev l«oer ^varr

>g find im 8 8 aufgeführt. _

Heffentlichor Wetterdienst.
Dienststelle Weilburg.

W-tt-rauSstchte« für SamStag . de« 31 . 3 «« 19
ieräverliche Bewölkung , doch vorwiegend heiter und trocken.
r, nordwestliche Winde.

Der Weltkrieg.
1 Neue siegreiche Offensive in Rußland.

SB£ 8 . « toüe# Hauptquartier , SO. Juli . (Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Bei Perthes in der Champagne wurden von beiden Seiten
Minen gesprengt, wobei wir einen französischen Flankierungs
TZ  2 ®-!.« de- Ortes ,erstatt.». Im P- e,l--w-lde
brach ein sraniäsischer Angriff beiderseits Cimr de C-rmes
im Feuer der Jufauterie und Attilier,- vor unsere» S' »d-r-

E ' °In d.7 Ba».leu griff der Feind gestern MchmM°, erneut
di, Linie Lingekops—Barrelffops an. Tie Nahkampfe um den
Besitz der Stellung find noch nicht abgeschlossen.

Oestlicher Kriegsschauplatz

Die Lage ist im allgemeinen unverändert.
Südöstlicher Kriegsschauplatz.

Truppen der Armee des Generalobersten «an W°yr,ch

fSfbÄiÄ 4:
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loten haben . _ _ _

o m fi - oq ^ uli Nach einer Meldung de» „Berl.
o. .k" »»« ' Washington bereitet StaatssekretärLanstng

Ä ^neue Note an Deutschland vor w-s -n Schadloshaltung für
den amerikanischen Damp fer „Lcelavo w . .

« « - . rin 29 ^alt . Die dänische Presse stellt für die

u,ch- L'ch'''r °°WR, ^ hÄhrS ?.:
« 6ä — -ä ; Im.

Lskale ». . h)irA
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StMvcrordnktcnfllmllg
Ich lade dis Herren Stadtverordneten aus Wontag , den

2. August , nachmittags halb 6 Uhr, zur Sitzung ei».
Tagesordnung:

1. Verkauf eine» der Stadt gehörigen, in der Gemarkung
Hohn belegemn Grundstück».

2, Beschluß über die Erhaltung des kommunalen Wahl'
rechts der Kriegsteilnehmer auf Grund der König!«
Verordnung vom 7. Juli a. c.

Hinsichtlich deS erste« Punktes der Tagesordnung ist die
Versammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen
beschlußfähig.

Lrngenschwslbach, 30. Juli 19 l5.
Der Stadtverordneten-Vorstehsr:

1196 Herbel.

Die Gemeinde Hbergkadbach kauft einen spruvgfähigen
Bullen

Angebote unter Angabe des Alters und Raffe sind zu
richte« an
1197 Die Bürgermeisterei.

Dresch¬
maschinen

mit Reinigung
schon

von ca. Mk. 400 an

M . Wayfarthu .Go.,
Frankfurt a. M.

Die GifenKanbl,
von EjU&wiff Heult  in gfoi

empfiehlt zu billigsten Preise « sehrgt5
INrager , >̂ IEisen, Stnveise«,

Gartenpfoste«, Urahtgeflechte in r,
und Starke, Slallsanlen, Kntz- «. Kf^

Kanfen, auswechselbare Ketten!'
Siukkafte«, SchachtrahmrnI

Alle landwirtschaftlichen Mas
Häckselmaschinenmeffer«. Rübenschne

2229 in  allen Größen vorrätig.

lUmeiif
in m-inem Lade«
blieder. Geg. Ins-
abzuholrn bei

Karl
1199 (Stk:

Grünkern
eingetroffen.
1200  W . Wenges,

gegenüberd. Stadthaus.

Melasse-
Kakaomehl

für Schweine und Rindvieh,Reines
Weizenmehl

Brotkartenfrei,
zu haben bei 1201

Lazarus Löwenberg.
4 Wochen alteFerkel

zu verkaufen bei 1202
Jak Diefenbach .Hettenhain.

kaufe gegen fojj,
Rehe, HiM,
Hühner, Hq

H 79  Earl Delri
WitdhLl «,

Wiesbaden. Sch arnh!"

Ein tzausburj
sofort g<sucht.

Louis Wofen kr

TüchtigesM
für Küche und Harsurs
sofort gesucht.
1192 Näh. Cxpchj

i ! I iiMiMgDiliWWi« «»» will I>! Mammmsum

Killigrs Jtiigrbflt rmmer Mn Mm
Auf meiner Einkaufs-Reife hatte Gelegenheit große Posten in

Manufaktur-, Woll -Waren u. Wäsche
zu sehr billigen Preisen  einzukaufe«.

üaccoheiuden mit farbigem Einsatz 2 .50 M. HK Corsettschoner 50 u. 35 Pf.
Oamcn -iMaccojacken 95 Pf. + Einzelne Hamenhemdhosen Stück S SO M.
Herrenunterhosen von SM .au ^ Handschuhe ohne Finger 25 u. 18 Pf.
Kindersöckchen , teilco. m Wollrand, 35 Pf. Hinderstrümpfe für 10 Jahre paffend 90 Pf.

Kleine Postchen - Kleine Postchen Kleine Pöstchen

Kemtlenflaiiell Drulkreste Siamosen-Reste
zu Kleider

Mir . OO Pfg. Mir . 55 Pfg. Mir. 85 Pfg.

Weiße Herren -Naclithemden nur 3 .95 M.
Weiße Herren -Crettonhemden

für Militär pzsseud, S .95 M.
Fusslappen 31 Pf.
Fussschlupferclien 45 Pf.

Großer Posten 160 6,eite Satin -Augusta
heutiger Preis 1 .90 nur 1 .00 M.

Satin - Augusta , 80 breit, nur OS Pf.
ARaccosQckcn 90 und 05 Pf.
Weiße Hamen - Nachthemden

sonst4.50, nur 3 .35 M.

>W Einzelne Wamse , Jagdwesten enorm billig.
Durch die Beschlagnahme de« Woll« und Baumwollbestände ab 1. August  werden die fertigen Ware» sehr

teuer werden. ES »st mit diesem Angebot meinen Kunden Gelegenheit geboten, ihren Winterbedarf jetzt noch zu sehr
billigen 'greifen zu decken.
CO
CO Hugo Waldeck.
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